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nötigte Gegenstände aus Edelmetallen sind gemäß § 11 der 
Ersten Durchführungsbestimmung zum Edelmetallgesetz den 
zur Rückgewinnung berechtigten Betrieben und Einrichtun
gen zuzuführen.3

(21 Die Edelmetallinhalte in Abfällen und Rückständen, 
deren Rückgewinnung in den dazu berechtigten Betrieben und 
Einrichtungen' möglich ist, sind durch die Anfallstellen4 auf 
Vordruck 1841 zu planen und dem bilanzbeauftragten Organ 
und dem Versorgungsbereich mit Abgabe der Bedarfsplanung 
für Edelmetalle, getrennt nach einzelnen Positionen, einzu
reichen.

(3J Die Versorgungsbereiche erhalten eine staatliche Plan
auflage für den Edelmetallinhalt in den Abfällen und Rück
ständen auf der Basis des Kontingent-Inhalts. Sie sind ver
pflichtet, die beauflagten Mengen aufл die nachgeordneten 
Fondsträger aufzuschlüsseln. Die Fondsträger nehmen die 
Aufgliederung auf die ihnen zugeordneten Anfallstellen vor. 
Die Kombinate bzw. übergeordneten Organe haben die staat
liche Planauflage über das Aufkommen von edelmetallhal
tigen Abfällen und Rückständen — unterteilt nach Quartals
mengen — auf besonderem Vordrucks
— den Anfallstellen
— dem bilanzbeauftragten Organ
— dem Rückgewinnungsbetrieb (2fach)
bis spätestens zum 15. Januar des Planjahres zu übergeben. 
Mit Übergabe der staatlichen Planauflage kommt der Vertrag 
über die Dieferung der Abfälle und Rückstände zwischen der 
Anfallstelle und dem Rückgewinnungsbetrieb zustande.

(4) Die Übernahme von Abfällen und Rückständen von 
Edelmetallen, deren Rückgewinnung infolge Verbindung des 
Edelmetalls mit anderem Material noch nicht möglich ist, 
bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen Anfall- i - 
stelle und Rückgewinnungsbetrieb. Soweit darüber keine Ver
einbarung abgeschlossen wurde, sind derartige Abfälle und 
Rückstände dem Rückgewinnungsbetrieb mit genauer Mate
rialbezeichnung zu melden und von der Anfallstelle einzu
lagern. Der Rückgewinnungsbetrieb hat unter Mitwirkung 
der Anfallstelle und anderer geeigneter Betriebe und Ein
richtungen Untersuchungen anzustellen, um Verwertungs
möglichkeiten der Abfälle und Rückstände mit dem Ziel der 
Rückgewinnung des Edelmetalls zu ermitteln.

(5) Die Erfüllung der beauflagten Rücklieferungspflicht für 
edelmetallhaltige Abfälle und Rückstände ,-jst Voraussetzung 
für die geplante Bereitstellung der Bilanzanteile.

§9
Abrechnung

(1) Die Abrechnung der verbraucherseitigen Materialbewe
gung erfolgt für die Metallinhalte als staatliche Berichterstat-

3 Für Altschrott mit Edelmetallanteilen und edelmetallhaltigem 
Schrott gilt die Anordnung vom 11. Mai 1981 zur umfassender! Nutzung 
von metallischen und Feuerfest-Sekundärrohstoffen — Sekundärroh
stoffanordnung (M) — (GBl. I Nr. 18 S. 238).

4 Als Anfallstellen von edelmetallhaltigen Abfällen und Rüdestän
den gelten:
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen, staatliche und wirtschafts
leitende Organe, Genossenschaften und Handwerksbetriebe.

6 zu beziehen beim bilanzbeauftragten Organ

tung vierteljährlich auf .Vordruck S 143-4 entsprechend den 
gültigen Richtlinien der Staatlichen Zentral Verwaltung für 
Statistik.

(2j Der Edelmetallinhalt der abgerr ebneten Abfälle und 
Rückstände wird den Versorgungsbe eich ,n, untergliedert 
nach den zugeordneten Fondsträgern, bi > zu, , 20. Werktag des 
jeden Quartals folgenden Monats durch das i Jlanzbeauftragte 
Organ bekanntgegeben.

§10
Schlußbestimmung' л

(lj Die Leiter der Fondsträger und Bedarfsträger haben 
innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung dieser An
ordnung die Planung, Bereitstellung uni Rückgewinnung von 
Edelmetallen in ihrem Bereich zu regeln.

(2) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1982 in Kraft, mit 
Ausnahme des Abs. 1, der mit Veröffentlichung dieser An
ordnung in Kraft tritt. Die Arbeitsanweisung für die Fonds
träger und Versorgungsbereiche zur Anforderung und Bereit
stellung von Edelmetallen vom 1. Senfemb~j 1978 tritt am 
31. Dezember 1981 außer Kraft.

Berlin, den 30. Oktober 1981

Der Minister 
für Erzbergbau, Metallurg' unc lali 

Dr.-Ing. S i n g h u b  л

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes

vom 22. Oktober 19S1 

§ 1
(1) Die Arbeitsschutzanordnung 711/1 vom 14. Oktober 1966

- Trockeneis - (GBl. II Nr. 118 S. 765; Ber. GBl. II 1967 Nr. 31 
S. 196) tritt am 1. April 1982 außer Kraft.1

(2) Die Arbeitsschutzanordnung 721 vom 2. Dezember 1952
— Verwendung von Salpetersäure — (GBl. 1953 Nr. 7 S. 102) 
tritt am 1. Juli 1982 außer Kraft.2

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 22. Oktober 1981

Der Minister 
für Chemische Industrie

W y s c h o f s k y

1 Dafür gilt die TGL 37346 — Umgang mit Trockeneis; Gesundheits
und Arbeitsschutzforderungen —.

2 Dafür gilt die TGL 37440 — Chemikalien; Umgang mit Salpeter
säure; Gesundheits- und Arbeitsschutz- sowie Brandschutzforderun
gen -.
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